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gisdien und praktischen Leistungen abgegolten. Das be
zieht sich auch auf die mit der Lehrtätigkeit unmittel
bar im Zusammenhang stehenden Studienkontrollen* 
mit Ausnahme der Abschlußprüfungen. Für diese Ab
schlußprüfungen gelten die Honorarsätze der Ziffern 3 
und 4 der Anlage.

(2) Mit dem Honorar für die Ausarbeitung oder 
Überarbeitung von Lehrmaterialien für das Fern- und 
Abendstudium sowie das postgraduale Studium nach 
Ziff. 5 der Anlage sind alle wissenschaftlichen und tech
nischen Leistungen abgegolten, die zur Herstellung 
eines dem Auftrag entsprechenden Manuskriptes not
wendig sind. Lehrmaterialien im Sinne dieser' Anord
nung sind Lehrbriefe, in denen eine umfassende Dar
legung des Stoffes, die an die Stelle der Vorlesung im 
Direktstudium tritt, mit methodischen Hinweisen, Lite
raturangaben, Kontrollfragen und Aufgaben einschließ
lich des Seminarplanes erfolgt, oder Studienanleitungen, 
die kurze methodische Darlegungen der Schwerpunkte 
des im Selbststudium durch den Fernstudenten zu er
arbeitenden Stoffes der Pflichtliteratur, mit Kontroll
fragen, Aufgaben und weiteren Literaturangaben zur 
Vertiefung des Stoffes enthalten. Für die Wahrneh
mung der Rechte der Urheber gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes vom 13. September 1965 über das Ur
heberrecht (GBl. I S. 209). Sind an der Erarbeitung des 
Lehrmaterials mehrere Personen beteiligt, so ist das 
Honorar, welches sich für die Ausarbeitung des Lehr
materials nach Ziff. 5 der Anlage ergibt, auf die betei
ligten Personen entsprechend ihrem Anteil aufzutei
len.

(3) Die Entscheidung darüber, ob ein Lehrmaterial 
für das Fern- und Abendstudium sowie das postgra
duale Studium neu erarbeitet oder überarbeitet wird, 
trifft
— für die Hochschulen der Direktor der Zentralstelle 

für das Hochschulfemstudium auf der Grundlage 
der vom Minister für Hoch- und Fachschulwesen 
bestätigten Studienpläne und

— für die Fachschulen der Direktor des Instituts für 
Fachschulwesen bei Lehrmaterial für das Grundla
genstudium. Bei anderem Lehrmaterial für das 
Fachschulfem- und -abendstudium entscheidet der 
Direktor der Fachschule nach Abstimmung mit dem 
jeweiligen Fachorgan.

(4) Mit dem Honorar nach Ziffern 6 und 7 der An
lage für Mentoren und Tutoren sind alle im Zusam
menhang mit der Betreuung der Studenten in der 
schulpraktischen Ausbildung bzw. im 3. Studienjahr der 
Fachschulausbildung zu erbringenden Leistungen abge
golten. Dazu gehören insbesondere:

— die Mitwirkung an der Ausarbeitung der Ausbil
dungspläne für die zu betreuenden Studenten,

— die Anleitung und Kontrolle der Studenten bei der 
Realisierung des Ausbildungsplanes, einschließlich 
des Selbststudiums,

* Prüfungsordnung für Universitäten und Hochschulen der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 15. März 1966 (Ver
fügungen und Mitteilungen des Staatssekretariats für das 
Hoch- und Fachschulwesen Nr. 5/6, 1966, S. 1), Prüfungs
ordnung für Fachschulen vom 12. Februar 1962 (Verfügungen 
und Mitteilungen des Staatssekretariats für das Hoch- und 
Fachschulwesen Nr. 2, 1962) sowie Prüfungsordnung für
die Institute zur Ausbildung von Ingenieur- bzw. Ökonom
pädagogen vom 24. April 1968 (Verfügungen und Mitteilungen 
des Ministeriums für Volksbildung und des Staatssekretariats 
für Berufsbildung Nr. 10/1968)

— die Koordinierung der Tätigkeit derjenigen Mitarbei
ter des Betriebes, der Einrichtung oder Institution, 
die mit einer zeitweiligen fachlichen Betreuung be
auftragt sind,

— die Zusammenarbeit mit dem Betreuer der Inge
nieur- oder Fachschule zur Sicherung höchstmögli
cher Bildungs- und Erziehungsergebnisse,

— die Mitwirkung an Prüfungen, die Bewertung von 
Belegarbeiten u. ä.,

— die Anfertigung einer Beurteilung des Studenten.

(5) Mit dem Honorar gemäß Ziff. 8 der Anlage als 
Leiter von Außenstellen, Konsultations- oder Weiter
bildungszentren des Fern- und Abendstudiums der 
Fachschulen sind alle für die Leitung und Organisa
tion der genannten Stellen erforderlichen Tätigkeiten 
abgegolten.

(6) Treten im Zusammenhang mit der Durchführung 
der Lehrtätigkeit oder Tätigkeit als Leiter von Außen
stellen, Konsultations- oder Weiterbildungszentren Ko
sten auf, die nach den Rechtsvorschriften über die 
Reisekostenvergütung zu erstatten sind, so hat die 
Kostenerstattung durch die auftragserteilende Einrich
tung zu erfolgen.

§5
Berechnung des Honorars

(1) Das Honorar darf nur für die durchgeführten 
Lehrveranstaltungen bzw. erbrachten Leistungen be
rechnet werden.

(2) Das Honorar gehört nicht zum Durchschnittsver
dienst und unterliegt nicht der Sozialversicherungs
pflicht. Die Besteuerung erfolgt nach den entsprechen
den Rechtsvorschriften.

Begrenzung der Höhe des Honorars

§ 6

(1) Die Höhe des Honorars für die Lehrtätigkeit 
der nebenamtlichen Hochschullehrer gemäß § 4 HBVO 
ist in den Vereinbarungen gemäß § 14 HBVO nach dem 
Umfang der durchzuführenden Lehrveranstaltungen zu 
differenzieren. Sie darf im Monat für Honorarprofes
soren ein Drittel der monatlichen Grundvergütung des 
ordentlichen Professors und für Honorardozenten ein 
Drittel der Grundvergütung des Hochschuldozenten 
nicht übersteigen.

(2) Wird Lehrtätigkeit an Universitäten oder Hoch
schulen von Lehrbeauftragten, die in keinem Arbeits
rechtsverhältnis stehen, in einem Studienjahr (bei Zu
grundelegung von 40 Wochen) in einem solchen Um
fang geleistet, daß das Honorar, umgerechnet auf den 
Monat, den dritten Teil der monatlichen Grundver
gütung eines Hochschuldozenten gemäß der Vergü
tungsgruppe II der Verordnung vom 6. November 1968 
über die Vergütung der Hochschullehrer an den wis
senschaftlichen Hochschulen — Hochschullehrervergü
tungsverordnung (HVO) — (GBl. II S. 1013) übersteigt, 
so gelten nicht die Bestimmungen dieser Anordnung. 
Die Tätigkeit und Vergütung hat in diesem Fall als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter nach den arbeitsrecht
lichen und tariflichen Bestimmungen für Teilbeschäf
tigte im Rahmen des Volkswirtschaftsplanes, Planteil 
Arbeitskräfte und Lohn, zu erfolgen.


